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Sammelrez: Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848–1867

GroÃe Editionsreihen gelten in der heutigen Zeit
nicht als Wunschkinder der Wissenschaftspolitik. Von
den Fachwissenschaftlern hingegen werden sie â ste-
hen sie nach oft akribischer Transkription und aufwen-
digen Recherchen zur VerfÃ¼gung â immer wieder un-
ter verschiedenem Blickwinkel gelesen sowie zur Profi-
lierung neuer Forschungsfragen und -themen herange-
zogen, umso mehr, wenn es sich wie in dem vorliegen-
den Fall, um eine zentrale Quelle fÃ¼r die Geschichte
eines Staates handelt. Das wissenschaftliche GroÃpro-
jekt zur Edition der Ã¶sterreichischen Ministerratspro-
tokolle hat mit den drei BÃ¤nden fÃ¼r die Zeit zwi-
schen Dezember 1848 und September 1850 ein weite-
res wichtiges TeilstÃ¼ck erhalten, handelt es sich doch
um eine SchlÃ¼sselzeit der Habsburgermonarchie, in
der entscheidende Weichen fÃ¼r ihre weitere Entwick-
lung gestellt wurden. Nach der Thronbesteigung des
erst achtzehnjÃ¤hrigen Franz Joseph sowie nach Bil-
dung einer neuen konservativen Regierung unter Fe-
lix Schwarzenberg sollte den SchwÃ¤chen des alten,
vormÃ¤rzlichen Systems wie der revolutionÃ¤ren Be-
wegung des Jahres 1848 gleichermaÃen begegnet wer-
den. Der Ã¶sterreichische Kaiserstaat musste sich nach

der Wiener Oktoberrevolution auf dem eingeschlage-
nen Weg des Konstitutionalismus fortbewegen, was â
Ã¤hnlich wie zuvor in PreuÃen â zunÃ¤chst mit einem
Verfassungsoktroy und der AuflÃ¶sung des Kremsierer
Reichstags Anfang 1849 erfolgte und durch die Nieder-
schlagung des ungarischenAufstandes und den Friedens-
schluss mit Sardinien begÃ¼nstigt wurde.

Der erste Band mit den Beratungsprotokollen zwi-
schen Dezember 1848 und Januar 1850 hat demzufolge
zunÃ¤chst die Auseinandersetzungen des neu gebilde-
ten Kabinetts mit dem nach Kremsier verwiesenen Par-
lament um die auszuarbeitende Verfassung zum Haupt-
inhalt. Nach Anfang MÃ¤rz 1849 machte dies neben den
durch die Revolution bedingtenThemen auch wieder viel
des Ã¼blichen RegierungsgeschÃ¤fts aus. Das Ministeri-
um Schwarzenberg konnte sich von nun an und Ã¼ber
lÃ¤ngere Zeit auch ohne Parlament auf die Behandlung
zweier Kernprobleme konzentrieren: auf die Deutsche
Frage sowie auf die Reform der Habsburgermonarchie
âvon obenâ. Dazu zÃ¤hlte das Bestreben, die Finanzen
konsolidieren, das VerhÃ¤ltnis des Staates zur National-
bank regeln und die Neugestaltung der deutschen Staa-
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tenlandschaft als Ã¶sterreichischer Gesamtstaat feder-
fÃ¼hrend mit gestalten zu wollen. Die angestrebte poli-
tische Neugewichtung Mitteleuropas mit dem Ende Sep-
tember 1849 erreichten Interim mit PreuÃen bleibt dabei
Diskussionspunkt fÃ¼r die Regierung bis zur Ãberwin-
dung der Herbstkrise und dem Vertrag von OlmÃ¼tz En-
de November 1850.

WÃ¤hrend administrativ bereits im Jahre 1848 mit
der Bildung einiger Ministerien (Justiz, Unterricht) die
politische Verwaltung auf hÃ¶chster Ebenewichtige Ãn-
derungen erfahren hatte, rÃ¼ckte fÃ¼r die erforderli-
che Neugestaltung des Staatswesens in der FlÃ¤che vor
allem die Gemeindereform in den Mittelpunkt der Re-
gierungsberatungen. Ihr geistiger Vater, Innenminister
Franz von Stadion, war dabei von dem Kerngedanken
ausgegangen, dass die Grundlage des freien Staates die
freie Gemeinde sein solle. Davon blieb indes durch zahl-
reiche Kompetenzverlagerungen zugunsten des Staates
nicht viel Ã¼brig. Das Gemeindegesetz wurde ohnehin
nicht im gesamten Kaiserreich umgesetzt, sondern ledig-
lich in Deutsch-Ãsterreich und BÃ¶hmen. Vgl. hierzu als
jÃ¼ngste Studie: Hildebrandt, Gunther, Franz von Sta-
dion und die Reform der Ã¶sterreichischen Gemeinden,
in: Bleiber, Helmut; KÃ¼ttler, Wolfgang (Hrsg.), Revo-
lution und Reform in Deutschland im 19. und 20. Jahr-
hundertband: Ereignisse und Prozesse, Berlin 2005, S. 67-
76. Probleme des administrativ und ethnisch heteroge-
nen Staatsgebietes standen regelmÃ¤Ãig auf der Tages-
ordnung derMinisterratssitzungen. Dies betraf insbeson-
dere Beratungen zu den Landesverfassungen und Land-
tagswahlordnungen der âcisleithanischenâ KronlÃ¤nder,
die mit denen fÃ¼r das Herzogtum Bukowina und das
KÃ¶nigreich Galizien Ende September 1850 abgeschlos-
sen waren und auch in Kraft traten. Von den insgesamt
15 erlassenen Landesverfassungen indes wurden ledig-
lich das Statut fÃ¼r Triest und das Grundgesetz fÃ¼r die
MilitÃ¤rgrenze wirksam.

Die Neugestaltung von Verfassung und Verwaltung
in den einzelnen LÃ¤ndern sind im zweiten Editionsband
enthalten, der die ersten vier Monate des Jahres 1850
und somit den Beginn der nachrevolutionÃ¤ren Periode
erfasst. Die politische Stabilisierung innerhalb Ungarns
war eines der sensibelsten Probleme. Neben der Notwen-
digkeit, die VerhÃ¤ltnisse in den ehemaligen LÃ¤ndern
der Stephanskrone denen der Gesamtmonarchie anzu-
gleichen, trat auch noch ein innerhalb des Gouverne-
ments schwelender Konflikt. Dieser wurde vor allem zwi-
schen dem in Ungarn mit Ã¤uÃerster HÃ¤rte agierenden
Oberbefehlshaber Julius Freiherr von Haynau und dem
Innenminister Alexander Freiherr von Bach ausgetragen,

im Februar/MÃ¤rz 1850 mehrfach erÃ¶rtert, letztendlich
aber erst in einer unter Anwesenheit des Kaisers Anfang
Juli 1850 stattgefundenen Sitzung mit der Entlassung
Haynaus beendet. Auch andere Konfliktfelder und kom-
plexe Reformprojekte beanspruchten die Regierung in
vollemMaÃe. Als ein fÃ¼r das revolutionserschÃ¼tterte
Gesamtreich Ã¤uÃerst schwieriger Bereich erwies sich
der pekuniÃ¤re Sektor. Dieser zeigte sich mit seiner
Vielfalt an Papiergeld und verschieden verzinsten Zen-
tralkassaanweisungen Ã¤uÃerst unÃ¼bersichtlich. Eine
vom Ministerrat beschlossene freiwillige Anleihe zur Sa-
nierung der lombardischen WÃ¤hrung scheiterte jedoch
und endete nach seit dem FrÃ¼hjahr 1850 gefÃ¼hrten
Diskussionen im SpÃ¤therbst 1850 mit der Umwandlung
in eine Zwangsanleihe. Auch die angestrebte Entflech-
tung der Ã¶sterreichischen Nationalbankmit den Staats-
finanzen gelang nicht, so dass weder der ehrgeizige Sa-
nierungsplan von Finanzminister Philipp Freiherr von
KrauÃ, noch die angestrebte WÃ¤hrungsstabilisierung
oder die Entlastung des Budgets erreicht werden konn-
ten.

Ein weiterer groÃer Themenbereich, der sich gewis-
sermaÃen bandÃ¼bergreifend vom ersten bis zum drit-
ten Teil erstreckt, der die Regierungsberatungen von An-
fang Mai bis Ende September 1850 wiedergibt, betraf das
VerhÃ¤ltnis des rÃ¶misch-katholisch geprÃ¤gten Staa-
tes zu den verschiedenen Religionen und Kirchen. Nach
einer langen Phase des Josephinismus musste nicht nur
der Staat, sondern auch die katholische Kirche ihren Platz
in dem verfassungsmÃ¤Ãig garantierten Recht der Re-
ligionsfreiheit finden. Der Episkopat trug in mehreren
Eingaben seine Forderungen und Vorstellungen vor, die
den Ministerrat in den ersten drei Monaten des Jah-
res 1850 besonders stark beanspruchten und in zwei
im April sanktionierten Verordnungen zur Regelung der
kirchlichen Angelegenheiten sowie Ã¼ber die Bezie-
hung der katholischen Kirche zum Ã¶ffentlichen Unter-
richt mÃ¼ndeten. Die als Aprilverordnungen bekann-
ten Entscheidungen bildeten fÃ¼r die Ã¶sterreichische
rÃ¶misch-katholische Kirche sowie fÃ¼r den Vatikan
selbst eine komfortable Ausgangslage fÃ¼r weitere Ver-
handlungen mit dem Staat. FÃ¼r die âtoleriertenâ Glau-
bensgemeinschaften der evangelischen Kirchen stell-
ten sich die Bedingungen der verfassungsmÃ¤Ãig ge-
wÃ¤hrten Religionsfreiheit wesentlich komplizierter dar:
Das groÃe Projekt eines Verfassungsgesetzes der protes-
tantischen Kirche sollte trotz mehrfacher ErÃ¶rterung
bis Juni 1850 und trotz prominenter FÃ¼rsprache durch
Erzherzogin Maria Dorothea vorerst scheitern. Im en-
gen Kontext mit den Fragen der Behandlung der Religi-
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onsgemeinschaften standen auch die des Ã¶ffentlichen
Unterrichtswesens. HÃ¶here wie auch elementare Bil-
dung wurde zu einem fÃ¼r den Staat strategisch wich-
tiges Gut, umso mehr im multisprachlichen Staatsgebiet,
so dass dementsprechende Inhalte sich durch alle drei
BÃ¤nde und bis in den SpÃ¤tsommer 1850 durch- und
hineinziehen.

Neben solchen zentralen Themen war der Minister-
rat auch mit Routinefragen und Spezialproblemen be-
fasst. Dazu zÃ¤hlten unter anderem die Festsetzung ein-
zelner Pensionierungen, die Entscheidung in Gnadensa-
chen wie Todesurteilen, oder Beschwerden wegen Ver-
letzung des Briefgeheimnisses. Es finden sich aber auch
zu ergreifende VorsichtsmaÃregeln der aus Brasilien an-
kommenden Schiffe, das Ausfuhrverbot fÃ¼r Kalbsfel-
le oder eine erwogene EisenbahntrassenfÃ¼hrung durch
den Prater. Derartige Einzelthemen gehÃ¶rten eben
auch zur TÃ¤tigkeit und Politik des Ministerrats, dessen
groÃes strategisches Ziel seiner Reformen âvon obenâ
die EindÃ¤mmung der bÃ¼rgerlichen Emanzipationsbe-
strebungen und die weitgehende Sicherung der monar-
chischen MachtausÃ¼bung war.

Gleich ob politisch brisant oder als so genann-
te âAuÃenseiterâ im schwergewichtigen Themenka-
non â die Editoren der Ministerratsprotokolle wid-
meten sich allen Tagesordnungspunkten mit gleicher
Akribie und wissenschaftlichem Interesse gemÃ¤Ã
dem Grundkonzept der Gesamtedition. FÃ¼r die Ge-
samtedition geltend vgl. hierzu: Die Protokolle des
Ã¶sterreichischen Ministerrates 1818â1867. Einleitungs-
band. Ministerrat und Ministerratsprotokolle 1848â1867.
BehÃ¶rdengeschichtliche und aktenkundliche Analyse
von Helmut Rumpler, Wien 1970. Die sorgfÃ¤ltig volls-
tÃ¤ndig edierten Protokolltexte reicherten sie spÃ¼rbar

durch einen textkritischen Apparat und vor allem durch
einen wissenschaftlichen Kommentar an. Die BÃ¤nde
sind darÃ¼ber hinausmit einem kombinierten Personen-
, Orts- und Sachregister, einer Dokumentenliste sowie ei-
ner Bibliographie ausgestattet. Instruktive Einleitungen
fÃ¼hren in die Themenschwerpunkte des Editionszeit-
raumes ein und bieten zugleich eine kompakte Inhalts-
wie ErgebnisÃ¼bersicht der wichtigsten Beratungsthe-
men Ã¼ber die Jahre 1849/50. Der interessierte Leser
wÃ¼rde sich gerade hier noch mehr Hintergrundinfor-
mationen zu BeratungsablÃ¤ufen und Entscheidungsab-
lÃ¤ufen oder zu den Hauptakteuren â den Ministern â
wÃ¼nschen, jedoch folgen die Bearbeiter hier aus nahe
liegenden GrÃ¼nden strikt dem Konzept der eng an den
Sachverhalten orientierten EinfÃ¼hrung zum edierten
Quellenkorpus.

Die in den drei BÃ¤nden insgesamt 405 edierten Pro-
tokolle bieten eine unermessliche FÃ¼lle an innen- wie
auÃenpolitischen Problemen der Donaumonarchie, die
oftmals den Ausgangspunkt fÃ¼r langjÃ¤hrige Entwick-
lungen, richtungweisende Entscheidungen, aber eben-
so alltÃ¤gliche RegierungsgeschÃ¤fte und administra-
tive AblÃ¤ufe bildeten. FÃ¼r die wissenschaftliche Be-
schÃ¤ftigung hiermit wie mit den zentralen Prozessen
von Staat und Gesellschaft der Donaumonarchie sind
die Protokolle eine unverzichtbare Quelle, aber kein
ResÃ¼mee. Dieses fÃ¼r die einzelnen politischen oder
verwaltungsmÃ¤Ãigen Teilbereiche festzustellen oder
als Gesamtbilanz der Regierungsleistung in Kenntnis
der nunmehr edierten Quelle mit dem bisherigen For-
schungsstand zu erbringen bzw. abzugleichen, bleibt
der weiteren Forschung vorbehalten. Mit den Editions-
bÃ¤nden indes wurde ihr ein denkbar vielseitiger wie va-
lider Grundstock zur VerfÃ¼gung gestellt.
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